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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über eine bedeutende Neuerung informieren, die ab dem 
01.01.2025 in Kraft treten wird: die Einführung der E-Rechnung.  
 
Um der Sache die Brisanz etwas zu nehmen, geben wir Ihnen zunächst einige bedeutende Aussagen an 
die Hand: 
 

1. Was ist überhaupt eine E-Rechnung?  
 
Eine wichtige Aussage zuerst: eine elektronisch übermittelte oder abgerufene Rechnung im 
PDF- oder JPG-Format stellt keine E-Rechnung dar! 
 
Mit einer E-Rechnung werden Rechnungsinformationen elektronisch übermittelt, automatisiert 
empfangen und weiterverarbeitet. Damit wird eine durchgehend digitale Bearbeitung von der 
Erstellung der Rechnung bis zur Zahlung der Rechnungsbeträge möglich. 
 
Eine E-Rechnung stellt Rechnungsinhalte – anders als bei einer Papierrechnung oder bei einer 
Bilddatei wie PDF – in einem strukturierten maschinenlesbaren Datensatz dar. Dies gewährleistet, 
dass Rechnungen, die in dieser Form vom Rechnungssteller ausgestellt werden, elektronisch 
übermittelt, elektronisch empfangen sowie medienbruchfrei und automatisiert weiterverarbeitet, zur 
Auszahlung gebracht sowie verbucht werden können. 
 
Format-Beispiele für E-Rechnungen: 
 
- XRechnung-Format 
- ZUGFeRD-Format 
- EDI-Format 
 

2. Eine Pflicht, Ausgangsrechnungen als E-Rechnungen zu generieren, besteht aktuell noch nicht, 
diese wird nach und nach erst ab dem 01.01.2028 zur Pflicht.  
 
Somit ändert sich für Sie zunächst an dieser Stelle noch nichts! 
 

3. Ab dem 01.01.2025 sind Sie jedoch verpflichtet, Eingangsrechnungen, die als E-Rechnung 
ausgestellt wurden, empfangen zu können. 
 

4. E-Rechnungen sind ausschließlich digital aufzubewahren. Daraus ergibt sich, dass Ihre E-
Rechnungen auch auf digitalem Wege in die Fibu gelangen müssen. Hierfür stellen wir Ihnen ab 
01.01.2025 eine einfache Lösung zur Verfügung. 
 
Sie wollen den Inhalt einer E-Rechnung anschauen? Hierfür gibt es kostenlose E-Rechnungs-
Viewer im Internet. Wir haben bisher mit dem Tool „Quba“ gute Erfahrungen gemacht. Einen 
Download finden Sie unter folgendem Link:  
https://quba-viewer.org/?pk_campaign=qpr01&pk_source=hp 

https://quba-viewer.org/?pk_campaign=qpr01&pk_source=hp
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5. Wir nehmen die Verpflichtung, E-Rechnungen annehmen und verarbeiten zu können, zum Anlass, 

den Weg, den Ihre Rechnungsbelege in die Finanzbuchhaltung (also zu uns) nehmen, mehr und 
mehr zu digitalisieren. 
 
Hierfür erhalten Sie weitere Infos von uns (Thema „Digitales Belegbuchen“). 

 
 
Anbei finden Sie 3 Info-Grafiken, welche die jeweiligen Details 
 

- allgemeiner Art, insbesondere ab wann die Umstellungen zu erfolgen haben, 
- aus Sicht einer Eingangsrechnung 
- aus Sicher einer Ausgangsrechnung 

 
beleuchten.  
 
Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder Unsicherheiten zu kontaktieren. Wir sind bestrebt, Ihnen den 
Umstieg so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten. 



Ab wann müssen Sie als Unternehmer E-Rechnungen 
im strukturierten Format ausstellen und empfangen? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

ab 2025 dürfen Unternehmer untereinander grundsätzlich nur noch Rechnungen in einem strukturierten elekt-
ronischen Format ausstellen, übermitteln und empfangen. Papier- und PDF-Rechnungen sind dann passé. Da 
dies für die Rechnungsaussteller mit einigem Aufwand verbunden ist, gibt es für sie großzügige Übergangs-
regelungen. Dennoch kann es passieren, dass wichtige Kunden die Neuerungen im Geschäftsverkehr voraus-
setzen, obwohl diese gesetzlich noch nicht zwingend vorgeschrieben sind. Dann muss trotz der Übergangs-
regelungen per E-Rechnung abgerechnet werden, um die Kunden nicht zu verlieren.  

Und als Empfänger müssen Unternehmer sowieso schon ab 2025 E-Rechnungen empfangen, visualisieren, 
archivieren und bei Bedarf dem Finanzamt vorlegen können. 

Um die Umstellung werden Sie als Unternehmer langfristig also kaum herumkommen – höchstens als Klein-
unternehmer. Daher sollten Sie schon jetzt die neuen Pflichten kennenlernen, um Ihre Prozesse mit ausrei-
chend Zeit anpassen zu können, statt kurz vor Ablauf der letzten Deadline in Hektik zu verfallen. 

 

Für eine stressfreie Einführung der E-Rechnung gibt Ihnen unsere Infografik auf der nächs-
ten Seite einen Überblick über die neuen Anforderungen und den Zeitplan der Übergangsre-
gelungen. Bei Rückfragen vereinbaren Sie gern einen persönlichen Beratungstermin. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 



Sind Ihre elektronischen Eingangsrechnungen korrekt 
ausgestellt und prüfungssicher abgelegt? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

ab 2025 werden im Geschäftsverkehr zwischen inländischen Unternehmen nur noch solche „elektronischen 
Rechnungen“ anerkannt, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt, empfangen 
und verarbeitet werden (können; sog. E-Rechnung). Für Rechnungsaussteller gibt es zwar Übergangsrege-
lungen bis Ende 2027. Als Empfänger müssen Sie aber bereits ab 2025 für die E-Rechnung bereit sein, da 
Ihnen Ihre Geschäftspartner solche stellen dürfen, ohne dass Sie dem ausdrücklich zustimmen müssten.  

Für Sie als Rechnungsempfänger birgt außerdem auch die Umsatzsteuer ein großes Risiko. Denn die forma-
len Regelungen für korrekte Rechnungen sind detailreich und schon kleine Fehler können zum Verlust des 
Vorsteuerabzugs führen. Selbst wenn Ihr Lieferant oder Dienstleister alle Vorgaben korrekt umgesetzt hat, 
kann Ihnen der Vorsteuerabzug aus elektronischen Rechnungen versagt werden, falls Sie diese nicht unver-
änderbar archivieren. Dem können Sie nur vorbeugen, indem Sie alle Eingangsrechnungen akribisch auf die 
Einhaltung der Formvorschriften überprüfen, die weitere interne Bearbeitung genau unter die Lupe nehmen 
und alle Anforderungen an die Archivierung erfüllen. 

 

Unsere Infografik auf der nächsten Seite gibt Ihnen einen Überblick über die zwingend er-
forderlichen Angaben in elektronischen Rechnungen und die Anforderungen an die Archivie-
rung dieser Dokumente. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 



Sind Ihre elektronischen Ausgangsrechnungen korrekt 
ausgestellt und im richtigen Format verschickt?  

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

ab 2025 wird im Geschäftsverkehr zwischen inländischen Unternehmen nur noch eine solche Rechnung als 
„elektronische Rechnung“ anerkannt, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermit-
telt, empfangen und verarbeitet werden kann (sog. E-Rechnung). Wegen des Umsetzungsaufwands gibt es 
zwar Übergangsregelungen für Sie als Aussteller. Diese erfordern aber teils die Zustimmung des Empfängers. 
Da Sie im B2B-Bereich ab 2028 sowieso nicht mehr um die Neuerungen herumkommen – es sei denn, Sie 
sind Kleinunternehmer – und da Ihre Geschäftspartner auch schon früher die Abrechnung per E-Rechnung 
von Ihnen erwarten dürfen, sollten Sie sich möglichst bald mit dem neuen Format auseinandersetzen. 

Außerdem müssen elektronische Rechnungen gewisse Pflichtangaben enthalten und dürfen nicht nachträglich 
verändert werden können. Für den Empfänger ist zudem die Echtheit der Herkunft relevant, weshalb Sie Ihre 
E-Mails - falls Sie sich für diesen Übertragungsweg entscheiden - mit einem elektronischen Zertifikat versehen 
sollten. 

 

Unsere Infografik auf der nächsten Seite gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche Anga-
ben in Ihren elektronischen Ausgangsrechnungen enthalten sein müssen, welche Besonder-
heiten Sie beim Ausstellen beachten sollten und zwischen welchen Übertragungswegen Sie 
wählen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 


